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Erläuterungen zu Begriffen auf Ihrer Rechnung 
 

 

Bezugsperiode Ihr Zähler wird 1 Mal im Jahr (Dezember) abgelesen und abgerechnet. 

Jeweils zum 31.3., 30.6., und 30.9. werden Akontorechnungen gestellt. 

Mit der Jahresendabrechnung werden auch Wasser-/Abwassertarife 

und Abfall verrechnet. 

 

 

Objekt Bezeichnet das Gebäude, die Wohnung oder das Einfamilienhaus. Hier 

finden Sie auch Zusatzangaben wie z.B. Parterre, 1. Stock, usw. 

 

 

Ablesung An diesem Datum wurde Ihr Zähler abgelesen 

 

Stand alt/neu Durch das Ablesen Ihres Zählers wird der Verbrauch zwischen den 

Ablesungen alt und neu festgestellt. 

 

 

Verbrauch Differenz Zählerstand alt zu Zählerstand neu in Kilowattstunden 

(kWh). Dieser Verbrauch wird für den Strom (Energie) und die Netz-

nutzung (Netz) verrechnet. 

 

 

Netznutzung Der Netznutzungstarif mit einer Grundgebühr wird bezahlt für den 

Transport der elektrischen Energie von der Produktionsstätte über die 

Übertragungs- und Verteilnetze bis zum Endkunden. Der Grundpreis 

dient z.B. dazu, die Kosten für die Ablesung der Stromverbrauchszäh-

ler, Anschlusskosten und Aufwendungen für die Rechnungsstellung zu 

decken. Die Netznutzung muss gemäss Stromversorgungsgesetz se-

parat auf der Rechnung ausgewiesen werden. 

 

 

Grundgebühr Monatliche Grundgebühr für Ihren Stromanschluss. Diese wird unab-

hängig vom Energieverbrauch verrechnet. 

 

 

Systemdienst-

leistungen 

Kostenanteil, der von der Schweizerischen Netzgesellschaft swissgrid 

für die Reservehaltung von Energie, den sicheren Netzbetrieb und die 

Koordination des Höchstspannungsnetzes für jede verbrauchte kWh 

erhoben wird. 

 

 

Energieliefe-

rung 

Die elektrische Energie (Strom), die einem Kunden gegen Rechnung 

zur Verfügung gestellt wird. Zusätzliche Produkte wie z.B. Naturstrom 

werden separat auf der Rechnung aufgeführt und verrechnet. 
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 Hochtarif 

Niedertarif 

Der Energieverbrauch von Montag bis Freitag von 07.00 - 20.00 Uhr 

und am Samstag von 07.00 - 13.00 Uhr wird zum Hochtarif in 

Rp./kWh verrechnet. 

Der Energieverbrauch an den übrigen Zeiten wird zum Niedertarif in 

Rp./kWh verrechnet. 

 

 Abgaben an 

Gemeinde 

Dies sind Abgaben für die Abgeltung zur Verlegung von Leitungen, 

Bau von Anlagen und Konzessionsabgaben für die Nutzung von öf-

fentlichem Grund (Bewilligungen, Nutzungsrechte, etc.). Die Höhe der 

Abgabe und Leistungen kann die Gemeinde selber festlegen. Zur Er-

höhung der Transparenz muss diese Position separat ausgewiesen 

werden. 

 

 Kostendecken-

de Einspeise-

ver-gütung 

(KEV) 

Abgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien gemäss Stromver-

sorgungsgesetz. Der Preisansatz wird jährlich im Herbst vom Bundes-

amt für Energie festgelegt. Auch unter „gesetzliche Förderabgabe“ 

bekannt. 

 

 ewm.natur-

stromprodukt 

ewm.naturstromprodukt wird nur auf Ihrer Rechnung aufgeführt, 

wenn Sie eines oder mehrere unserer Produkte bestellt haben  

Diese werden bei dieser Position separat ausgewiesen und zeigen den 

Verbrauch in kWh und den Mehrpreis zum Basisprodukt auf. 

 

 Akontoabzug 

Vorauszahlun-

gen 

Hier werden Ihre geleisteten Akontozahlungen oder allenfalls Voraus-

zahlungen (bsp. Doppelzahlung, etc.) in Abzug gebracht. 
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